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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
der Firma purpapier GmbH 

 
 
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
 
 (1) Die Lieferungen und Leistungen, Angebote und sonstige Verträge über Verkäufe der purpapier 
GmbH erfolgen ausschließlich aufgrund dieser AGB. 
(2) Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Mit dem Empfang unserer Bestätigung und/oder Abnahme der 
bestellten Waren erkennt der Kunde unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Abweichende 
allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden verpflichten uns nicht. Ihnen wird ausdrücklich 
widersprochen. Sie werden weder durch Annahme der Bestellung noch durch eine andere 
konkludente Handlung Vertragsinhalt. 
(3) Der Liefervertrag sowie etwaige Änderungen, Nebenabreden und sonstige Vereinbarungen 
werden erst mit unserer Bestätigung wirksam. 
(4) Der Liefervertrag sowie etwaige Änderungen, Nebenabreden, Erklärungen zu seiner Beendigung 
und sonstige Erklärungen und Mitteilungen bedürfen der Textform, soweit in diesen Bedingungen 
nichts anderes vereinbart ist. 
 
 
§ 2 Vertragsschluss 
 
(1) Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden 
Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen), sonstige 
Produktbeschreibungen, Unterlagen oder elektronische Dateien, überlassen haben. 
(2) Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Die Annahme 
des Angebots verbunden mit einer Lieferverbindlichkeit erfolgt erst mit Übersendung einer 
Auftragsbestätigung. 
 
 
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 
 
(1) Sämtliche Preise verstehen sich netto zuzüglich der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
(2) Der Kaufpreis ist fällig innerhalb von 30 Tagen ab Zugang der Rechnung und Lieferung der Ware. 
Die Rechnung gilt innerhalb von 3 Tagen nach Versand als zugegangen, es sei denn der Kunde 
weist das Gegenteil nach. 
(3) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis ist während 
des Verzuges zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Die 
Geltendmachung eines Verzugsschadens bleibt hiervon unberührt. 
(4) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein 
Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. 
(5) Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar (z.B. Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens), dass der Anspruch auf Kaufpreiszahlung aufgrund mangelnder 
Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet ist, sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur 
Leistungsverweigerung und gegebenenfalls nach Fristsetzung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
Bei Verträgen über die Lieferung speziell auf Kundenwunsch gefertigter Ware sind wir sofort zum 
Rücktritt berechtigt. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung 
bleiben unberührt. 
(6) Für Bestellmengen, die die in unserer jeweils gültigen Preisliste festgesetzten Mindestmengen 
und / oder den festgesetzten Mindestauftragswert nicht erreichen, können wir einen 
Bearbeitungszuschlag berechnen. 
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§ 5 Lieferfrist und Lieferverzug 
 
(1) Von uns in Aussicht gestellte Liefertermine gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass 
ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart wurde. Sofern wir 
verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können 
(Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren und 
gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen 
Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Als 
Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 
Belieferung durch einen Zulieferer und weder uns noch den Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir 
im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 
(2) Der Eintritt des Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall 
ist aber eine Mahnung des Kunden erforderlich. 
(3) Teillieferungen sind zulässig, soweit dies für den Kunden nicht unzumutbar ist. 
(4) Unvorhergesehene, unvermeidbare Ereignisse bei der Herstellung und sonstige Hindernisse wie 
höhere Gewalt, Arbeitskämpfe oder sonstige Störungen im eigenen Betrieb oder in den Betrieben 
unserer Zulieferanten sowie verspätete Lieferungen unserer Zulieferer berechtigen uns, die 
Lieferfrist um die Dauer der Behinderung zu verlängern. Wir werden dem Besteller Beginn und Ende 
derartiger Umstande baldmöglichst mitteilen. 
 
 
§ 6 Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug 
 
(1) Der Versand erfolgt EXW (Incoterms 2010) von einem in Angebot oder Auftragsbestätigung 
benannten Ort. Die Auswahl des Verpackungsmaterials sowie der Verpackungsart bleibt uns 
überlassen. 
(2) Paletten, Behälter und andere Mehrwegverpackungen bleiben unser Eigentum und sind vom 
Kunden unverzüglich spesenfrei an unsere Lieferstelle zurückzusenden. Einwegverpackungen 
werden zu Selbstkosten berechnet und nicht zurück genommen. 
(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr 
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person über. 
(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert 
sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, 
Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) 
zu verlangen. 
 
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen For-
derungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) 
unser Eigentum. 
(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 
gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. 
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und 
die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlangen. 
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§ 8 Gewährleistung 
 
(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Soweit eine Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 
beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. 
(3) Mehr- oder Minderlieferungen von bis zu 20% der bestellten Menge stellen keinen Mangel dar. 
Die tatsächlich gelieferte Menge ist entsprechend anteilsmäßig zu vergüten. 
(4) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unmittelbar nach der Anlieferung oder Übergabe auf Mängel 
zu prüfen (Untersuchungs- und Rügepflichten). Zeigt sich ein offensichtlicher Mangel, so hat der 
Kunde diesen unverzüglich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung 
und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Die 
beanstandeten Liefergegenstände sind zu unserer Verfügung zu halten. Die Kosten der 
Rücksendung erstatten wir nur, wenn diese auf unseren Wunsch hin erfolgt. 
(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Kunde Nacherfüllung verlangen. Der Kunde hat 
uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere 
die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. 
 
 
§ 9 Haftung für sonstige Schäden 
 
(1) Die Haftung auf Schadenersatz bei Verschuldenshaftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie für Schäden aus 
der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. In diesem Fall ist unsere 
Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
(2) Die sich aus Abs.1 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen 
durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach den gesetzlichen Vorschriften zu 
vertreten haben (insb. Erfüllungsgehilfen, § 278 BGB). Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und 
für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
 
§ 10 Geheimhaltung 
 
Der Kunde und wir werden die jeweils von der anderen Partei erhaltenen Informationen geheim 
halten. Dies gilt auch nach Beendigung des Liefervertrages. Diese Verpflichtung gilt nicht für 
Informationen, die der empfangenden Partei bei Empfang bereits berechtigterweise ohne 
Verpflichtung zur Geheimhaltung bekannt waren oder danach berechtigterweise ohne Verpflichtung 
zur Geheimhaltung bekannt werden oder die – ohne Vertragsverletzung durch eine der Parteien – 
allgemein bekannt sind oder werden. 
Jede Partei behält sich das Eigentum und etwaige Rechte an den von ihr zur Verfügung gestellten 
Unterlagen oder Datenträgern vor. Vervielfältigungen und Weitergabe derartiger Unterlagen oder 
Datenträger sind nur mit Zustimmung der überlassenden Partei zulässig. 
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§ 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
 
(1) Für diese Leistungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 
Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des Kollisionsrechts. Die 
Anwendbarkeit des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen. 
(2) Soweit der Kunde Vollkaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist vorbehaltlich eines abweichenden 
ausschließlichen Gerichtsstandes das Amtsgericht/Landgericht am Hauptsitz der Purpapier GmbH 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich unmittelbar oder mittelbar aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten. Wir sind jedoch berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des 
Kunden Klage zu erheben. 
 
 
§ 12 Schlussbestimmungen 
 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der 
sonstigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind in einem solchen Fall verpflichtet, 
eine unwirksame Bedingung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen am nächsten kommt. 
 
 


